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Betreff: 
 
Antrag der CDU-Fraktion vom 22.05.2015 
Einberufung eines runden Tisches 
Jugendarbeit in Steinbach (Taunus) 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen, die Verwaltung damit zu beauftragen, zu 
einem „runden Tisch“ zum Thema Jugendarbeit in Steinbach einzuladen. Dieser soll sowohl zur 
Bestandsaufnahme der vorhandenen Angebote als auch zur Entwicklung eines neuen Konzepts 
für eine Jugendarbeit in Steinbach unter Federführung des entsprechenden Amtes dienen. 

 
Begründung: 
 
Seit Schließung des Jugendhauses gibt es kein klares Konzept für das Thema 
Jugendarbeit in Steinbach. 
Aus Sicht der CDU Fraktion gibt es zahlreiche Angebot für Kinder und Jugendliche von Vereinen, 
Kirchen und privaten Initiativen. Hier wäre es wichtig, diese zu sammeln und entsprechend zu 
kommunizieren. Aufbauend auf diese Bestandsaufnahme sollte ein Konzept erarbeitet werden, 
das einen Neustart der Jugendarbeit – angepasst an die Bedürfnisse der in Steinbach lebenden 
Jugendlichen- ermöglicht. 
Hierbei sind alle Beteiligten (Jugendliche, Eltern, Vereine, Kirchen, Schulen und private Initiativen) 
einzubeziehen. Gleichzeitig ist zu erarbeiten, welche Kosten anfallen und wie diese 
gegenfinanziert werden können. Ein erstes Konzept dazu wurde von der CDU Fraktion erarbeitet 
und ist der Begründung beigefügt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Christian Breitsprecher 
Stellv. CDU-Fraktionsvorsitzender 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine 

 
gez. gez. 
Dr. Stefan Naas Herr Bonk 
Bürgermeister Amtsleiter    


	Begründung:



